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Verordnungs -Blatt
der

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

Karlsruhe , den 28 . September 1888 .

Inh
Allgemeine Verfügungen :

Nr . 65590 . 8 . Beförderung landwirthschaftlicher Erzeug¬
nisse im Abonnement .

Nr . 65642 . 6 .V . Abhaltung der Assistentenprüfung .
Sonstige Bekanntmachungen :

Nr . 64425 . 8 . Dienstanweisung für die Vorsteher der Ei -
scnbahnmagazine rc .

Nr . 64593 . 6 .V . Persouaisache.
Nr . 65273 . 8 . Uebcreinkommcn zum Vereins - Betriebs -

rcglcment .
Nr . 65251 . 8 . Beförderungsvorschriften für den Winter¬

dienst 1885/86 .

a l t .
Nr . 65743 . 8 . Winterfahrplan 1885/86 .
Nr . 64486 . 8 . Billctvcrkauf in Gasthöfen .
Nr . 64647 . 8 . Fahrpreisermäßigung .
Nr . 64960 . 8 . Fehlen eines Gepäckstückes.
Nr . 6522l . 8 . Einführung von Schweinen aus Oester¬

reich -Ungarn .
Nr . 65053 . 6 . BicrtranSportwagen .
Nr . 65595 . 8 . Abtelegraphiren von ZugsverspätungSmel -

dungcn.
Nr . 65664 . 8 . und Nr . 65771 - 6 .V . Mittheilungen über

auSw . Verwaltungen .
Berichtigung .

Allgemeine Verfügungen .
Nr . 65690 . R . Beförderung landwirthschaftlicher Erzeugnisse im

Abonnement betreffend .

Am 1 . Oktober l . I . wird behufs Erleichterung des Absatzes landwirthschaftlicher Erzeug¬
nisse nach den größeren Konsumplätzen in ähnlicher Weise , wie dies für Milch bereits geschehen
ist, eine abonnementsweise Beförderung auf den badischen Bahnen eingeführt . Die Beförderungs¬
bedingungen richten sich im Allgemeinen nach denjenigen für Milch , unterscheiden sich aber von

letzteren im Wesentlichen dadurch , daß die Beförderung der landwirthschaftlichen Erzeugnisse sowie
die Rückbeförderung der leeren Emballagen nur mit bestimmten Zügen , und zwar der Regel
nach mit Güterzügen erfolgt , daß ein Mindest - und ein Höchstgewicht für ein einzelnes Stück

sowie ein Mindesttaxbetrag für einen Monat festgesetzt ist , sowie daß nicht nach jeder Station ,
sondern nur von jeder Station nach einzelnen größeren Konsnmplätzen (vorläufig Würzburg ,
Heidelberg Hauptbahnhof , Mannheim , Karlsruhe Hauptbahnhof , Pforzheim , Baden , Freiburg ,
Basel und Konstanz ) abgefertigt werden kann .

Die näheren Bedingungen sind dem Tarife zu entnehmen , von welchem den in Betracht
kommenden Dienststellen die erforderliche Anzahl k . H . zugeht .

In Bezug auf die Ansführung der einzelnen Bestimmungen sowie auf die Rechnungsstellung
wird Nachstehendes bemerkt :
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1 . Die Stationen haben die bei ihnen eingehenden Abonnementsbestellungen k . H . an die

Verwaltung der Tifenbahnh « »ptw >er'P » tte etitznfendan , iuckche 45e Lkbonnementsmarken

anfertige « läßt a« d den Stattvile « rmter Rückarffchsuß der Anmeldefcheine übermittelt .
Die Marken sind vor der Abgabe an den Abonnenten nach Stückzahl und mit

dem Betrage der Anfertignngsgebühr in das über jedes einzelne Abonnement zu führende
Konto vvrzuinerkeu . Dir Anmeldescheine werden , in einem besonderen Fasrikel vereinigt ,
so lange beim Dienste aufbewahrt , als die betreffenden Abonnements dauern .

2 . Stücke , welche nicht mit Marken versehen und solche , welche nicht von einem Versandt¬
scheine begleitet sind, dürfen zur Beförderung im Abonnement nicht angenommen werden .

Der Eintrag der Sendungen in daß Konto geschieht sofort nach erfolgter Auf -
' ieserrmg aus Grund des Versandtscheins . Eingetragen wird die Anzahl der Stücke

sowie das Gewicht derselben . Die Ermittelung des Gewichts und der Eintrag desselben
in den Bersaudtschein erfolgt durch das Personal der Versandtstation . Die im Ver¬

sandtscheine vorgesehene Rubrik »Taxgewicht " ist vom absertigenden Beamten auszusüllen .
Ein von dem wirklichen Gewicht abweichendes Taxgewicht kommt indessen nur in Be¬
tracht , wenn Stücke unter 10 aufgeliesert werden , welche gemäß Bestimmung des

Lariss mit 10 ^ zur Berechnung zu ziehen sind ; bei schwereren Stücken bildet das

wirkliche Gewicht auch das Taxgewicht .
Der Versaudtschein ist mit dem Expeditumsstempel zu versehen .

3 . Die Versandtscheine sind gleichzeitig mit den Sendungen zu übergeben und zwar bei

Zügen , welche von Gütörpackern begleitet sind , diesen Bediensteten , bei den übrigen
Zügen den Gepäckschaffnern oder , falls solche nickst m den Zügen mitsahren , den Zug¬
meistern (Oberschaffnern )

Die Versandtscheirre sind in gleicher Weise zu behandeln wie andere Begleitpapiere
(Frachtkarteu , Gepäcktalons ) und ans der Empfangsstation sammt dem zugehörigen Gute
der Expedition anszusolgen .

Die Empfangsexpedition hat die Versandtscheine — nach Abonnements getrennt
und nach dem Tage der Ausstellung geordnet — mit ihrer Güterrechuuug und unter

Verzeichnung in dem dazu gehörigen Lieferscheine an die Hanptkontrole I einzusenden .
Die Rückbeförderung der leeren Emballagen geschieht lediglich auf Grnird der an

denselben befestigten Abonnementsmarken , und findet eine Einschrist derselben nicht statt .
Die Verladung geschieht bei Unterwegsgüterzügen in geeignete Unterwegs - oder

Sammelwagen , bei anderen Güterzügen , soweit möglich , im Gepäck- oder Personal¬
wagen , nötigenfalls auch in besonders einzustellende Güterwagen .

-t . Am Schluffe des Monat sind die Konto in der Spalte » Gewicht in Kilogramm " ab¬
zuschließen , worauf nach Maßgabe der Ziffer 8 der Abonnementsbedingungen die Taxe
zu berechnen und schließlich letztere mit den Markenanfertigungsgebühren , sofern solche
zu erheben sind , einzuziehen ist .



S1

Da die gestundete Taxe den Betrag vött IVO Mark nicht überschreiten darf , so
stütz bei größeren Sendungen äUch im Laufe des Monats TüxbrrechtiuUgen anzustellen ,Und ittentt die Taxe den Höchstbetrag erreicht, Abschlagszahlungen in diesem Betrage
eittzuzieheN. ' ^ ^ - L

Uebßr die geleisteten Zahlungen ist deM MöttNentM auf Verlangen Bescheinigung
zu ertheilen. ur-f

Für die richtige TaxethebUng in den vorgeschriebenen ZeitabschUittensind die Rechner
tztzratttivottlich . Gellte der Abonnent mit der Zahlung im RückstattdeMeiben , so sindweitere Abonnementssendungen zur Beförderung '- mcht mehr nnzunehmen ; ' auch ist in
solchen Fällen übet die Sachlage Anzeige hierher HU erstatten . Len - ML »« § 6

5 . Die eingegangenen Beträge sind im Kassentagebuch zu DrrinnahmM .
Die Konti bilden einen Bestandtheil der Mütexrechnyng, Me Vr^ebunMeträgewerden im Abschlüsse der Güterrechnung unter O .-Z . I auf der freien Zeile zwischen

Ziffer 2 und 3 verrechnet. Werden auf einer Station mehrere Konti geführt , so sindderen Beträge in eine Zusammenstellung aufzunehmen und in einer Summe in den
Rechnungsabschluß zu übertragen . / - r? N .O . LE . kr °

6 . Impressen zu AbonUementsanmeldUngen undk --.BepsMNcheiWk : - -pechWBetrachtkommenden Stationen durch das Material - und Drucksachenbureau erstmals unverlangt -
zugehen . Der spätere Bedarf ist im Wege der - geordnete«. Jmpressenbestellung zu be¬
ziehen . Für die Konti können die für Milchabounements hergestellten Impressen ^ M .
zum Erscheinen einer neuen Jmpresse unter ftenisprecheuder hMdMxiWchM AHkdxrungdes Vordrucks benützt werde«.

,/vM pnmMvMK no 61 tz mpmMnk7 . Die Dienststellen haben sich mit den neuen Vorschriften über die MföchMMryon ^Wtz ^wirthschaftlichen Erzeugnissen im Abonnement gehörig .vertrant zuMachm,u «d etwaigen
Interessenten auf Wunsch Auskunft zu ertheilM ; denselheNs .'katzR hsephef^
Vorrath reicht, ein Exemplar der Abonnementsanmeldmrgen, welche i die^, PehiflMrgM ^enthalten , ausgefolgt werden.

8 . Die Züge , mit welchen die Beförderung von
beförderung der leeren Emballagen stattfinden
schriften für die Dauer des jeweiligen Fahrffsgns ^ ekaünk gegeben ^

Aüs ^ bünd der-

>VL Äü Stt -ckpM cknff . nsSost
AbyuueyWtsserchuklgenHe Rück-

>arf , werden in den Besörderunqsvor -

selben hat jede Güterstation zum Anschläge
' am Schalter eine Bekanntmachung zufertigen, aus welcher zu ersehen ist

a . Auf den Stationen , von welchen die Abfertigung Mst Abonnementssendungen statt¬findet:
Die Zeit des Abgangs der für die Beförderung " von AböMeMentssendungen

benützbaren Züge in der Richtung nach denjenlM MüMttÄ , Nach ^wel<M ^De ' Be -
fördemng im Abonnement zulässig und erfahrchnMHA ^ .HvcAxu ^ ^ serNßr die
Zeit der Ankunft der Züge , mit welchen die leere« Emballagen ^MVeforiW .werden.



182 ÄI

d . Auf den Stationen , nach welchen Abonnementssendungen abgefertigt werden können :

Die Zeit der Ankunft der Züge , mit welchen Abonnementssendungen befördert

werden dürfen , und die Zeit des Abgangs derjenigen Züge , mit welchen die leeren

Emballagen zurückbefördert werden . Sofern einzelne Züge , welche für die Rückbe¬

förderung der leeren Emballagen bestimmt sind , auf gewissen Stationen nicht an -

halten , so sind letztere namentlich aufzuführen .

Die Großh . Betriebsinspektoren werden sich gelegentlich ihrer Anwesenheit auf

den Stationen Ueberzeugung verschaffen , ob das bezügliche Plakat ordnungsgemäß

ausgefertigt und angeschlagen ist .

9 . Das Stations - und Fahrpersonal ist über die neuen Bestimmungen zu unterrichten .

Karlsruhe , den 25 . September 1885 .

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

Schupp .

Nr . 65642 . O . l) . Die Abhaltung der Assistentenprüfung betreffend .

Der Beginn der nächsten Assistentenprüfung für den Eisenbahn - und Telegraphendienst

ist auf
Montag den 19 . November l . I .

festgesetzt .
'

Hiezu werden alle diejenigen Gehilfen diesseitiger Verwaltung zugelassen , welche den Be¬

dingungen des 8 18 der Verordnung Großh . Ministeriums der Finanzen vom 19 . Mai 1881

(Verordnungs -Blatt Nr . 26 ) entsprechen .

Die Anmeldungen zur Prüfung , welchen die Vorgesetzten Dienststellen unter näherer

Aeußerung darüber , ob die betreffenden Gehilfen den Voraussetzungen gedachter Verordnung

namentlich hinsichtlich der Leistungen und der Führung entsprechen , die Personalakten beizufügen

haben , sind längstens bis zum 20 . Oktober l . I . anher einzureichen .

Karlsruhe , den 26 . September 1885 .

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

W. Eisenlohr .

Sonstige Bekanntmachungen

Nr . 64426 . U . Von den Dienstanweisungen

1 . siir die Vorsteher der Eisenbahnmagazine ,

2 . für die ständigen MagazinSarbeiter und die stän -

Dienstanweisungen . sind Neuauflagen erschienen , welche den in Betracht kom¬

menden Dienststellen in der erforderlichen Anzahl von Exem¬

plaren k. H . zugehen werden .

digen Arbeiter in den Kyanisiranstalten

Die in diesen Dienstanweisungen enthaltenen Abände¬

rungen haben sodann alsbald in Kraft zu treten .
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Nr . 64593 . K V. Der Vorstand der GvoHH. Eif«nb»ha-
hauptkasie, Großh . Fiuauzvath Geig rr » wurde seiner Funk¬
tion als Mitglied und Vorsitzender dcS Vorstandes der Eisen¬
bahnbetriebskrankenkasse enthoben und nmrde a» dessen Stelle
der Großh . Oberbuchhalter Ludwig Bolz zum Mitglied
und Vorsitzenden dieses KassenvorstcmdcS eruuuut .

Vereins -Betriebsreglement .
Nr. 65273 . L. Zum Uebcrcinkommcn zum Betriebs¬

reglement des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen ist
der Nachtrag I auszegeben worden.

Vcförderungsvorschrifte «.
Nr. 65251. L . Die „ BcförderungSvorschriften" für

den Winterdienst 1885/86, enthaltend die Bestimmungen
über die Beförderung von Personen und Gepäck , Gefange¬
nen , lebenden Thicren , Dienstkorrespondenzen, Dienstgeld¬
sendungen und Gütern werden den Großh. Bezirksbeamten
in der in Folge der Verfügung vom 22 . Mai v. I . Nr.
34546 . L . bezeichneteu Anzahl zur weiteren Vcrthcilung
k. H- zugehen .

Fahrdienst .
Nr. 65743 . 8 . Güterzug 874 erhält nächsten Winter

folgenden Kurs : Basel Rgbhs. ab 12 " , LcopoldShöhe an
12 Die Dienstfahrpläne sind entsprechend abzuändern.

Billetverkauf in Gasthöfen .
Nr . 64486 . 8 . Am 23. Septeniber l. I . ist die Billet -

auSgabcstelle im Gasthof zum Schweizcrhof in Neuhausen
für die Dauer der Wintermonate geschlossen worden.

Personenverkehr.
Nr . 64647 . 8 . Im Vcrzeichniß der der öffentlichen

Krankenpflege dienende Vereine (Verordnungs -Blatt Nr . 41
v. I . 1884) ist unter Pos . 12 (Schwestern vom Orden
des hl. Franziskus in Jngcnbohl ) als weitere Zweignieder¬
lassung nachzutragen : , Sigmaringen " .

Fehlendes Gepäckstück .
Nr. 64960. 8 . Seit 31 . August d. I . fehlt in Oos

zu Gepäckkartc Nr. 775 Baden —Luzern 1 Pack , bestehend
aus 4 zusauuncngekunbenen Kistchen Malerartikel , 17 Lß
schwer.

Sänuutliche Stationen werden angewiesen, sofort genaue
Nachforschungennach dem fehlenden Gegenstände anzustcllen
und im AusfiichungSfaÜe der diesseitigen Gewemldiroktion
unvrrwrilt Anzeige zu erstatten .

Thierbesörderung .
Nr . 66221. 8 . Unter Bezugnahme auf die Verfügung

Nr. 17100 . 8. vom 1. I . (Verordnungs - Blatt Seite 38 )
wird bekannt gegeben , daß das Großh . Ministerium des
Innern die Einfuhr von Schweinen aus Oesterreich-Ungarn
unter folgenden Bedingungen gestattet hat :

1. Dir Einfuhr au der südliche» Landesgrruzr darf nur
in Konstanz und nur am Freitag erfolgen.

2. Die eiuzuführeuden Schweine müssen in Konstanz
durch de» Bezirksthicrarzt ans ihren Gesundheitszu¬
stand untersucht werden . Die Transporte müssen,
spätestens 7 Uhr Abends vor dem Tag der Einfüh¬
rung bei dem Bezirksthicrarzt «»gemeldet werden .
Die Kosten der Untersuchung hat der Einführende
zu tragen .

3 . Sobald bei der Untersuchung ein seuchenverdächtiges
Thier gefunden wird, muß der ganze Transport über
die LandeSgrenzc zurückgcwiesen oder , wenn das nicht
thunlich sein sollte , in geeigneten Räumen polizeilich
abgespcrrt werden.

Wagrnsache .
Nr. 65053 . 8 . Bierbrauereibesther Fr . Schrödl in

Heidelberg hat für seine Vierversendungen ab Heidelberg
einen Biertransportwagcnangeschafft , welcher in den dies¬
seitigen Wagenpark cingereiht worden ist .

Dieser Wagen ist mit der Nummer 10050 und mit dem
Eigcnthumsmerkmal der Badischen Bahn, sowie auf beiden
Langseiten mit der Aufschrift: „ Fr . Schrödl '

sche Bier¬
brauerei in Heidelberg" und mit einem Bild (großes Faß)
versehen und soll in jeder Hinsicht als Wagen der badischen
Bahn behandelt werden , mit der Maaßgabc jedoch, daß der¬
selbe nach der Entladung jeweils ohne Zuweisung nach Hei¬
delberg zurückzuscnden ist

Telegraphcnwescn
Nr . 65595 . 8 - Zur Vermeidung von Unzuträglich-

keiten bei Handhabung der Vorschriften für den Fahrdienst,
welche dadurch hervorgerufen werden könne » , daß eine oder
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mehrere Stationen einer Bahnstrecke von eingetretener Zugö -

verspätung nicht rechtzeitig Kenntniß erhalten , wird darauf

aufmerksam gemacht , daß das Aufrufen von Stationen ,
mittels Sammelrus zur Empfangnahme einer Zugsverspä¬

tungsmeldung nicht statthast ist, vielmehr die Bestimmungen
in 8 - 29 der Vorschriften über die dienstliche Benützung
des Bahntelegraphen bezw . der Verfügung Nr . 19771 . L .

Verordnungsblatt Seite 53 vom Jahre 1880 , auch für die

Abgabe von Cirkulartelegrammen , welche Zugöverspätungcn

enthalten , maßgebend sind und daher jede der betheiligten
Stationen zur Empfangnahme des Telegramms besonders

aufzurufen ist.

Mittheilungen .

Nr . 65664 . 8 . Die der Königlichen Eisenbahndirektion

Erfurt unterstellte Hauptlinie Eichicht - Probstzclla , mit An¬

schluß in Eichicht an die Bahn Gcra - Eichicht , in Probst -

zclla an die Bayerische Staatsbahn nach Stockheim , ist mit

den Stationen Unterloquitz , Marktgölitz und Probstzella
dem GcsamnUvcrkehr übergeben worden .

Im Koch '
schcn Stationöverzeichnisse ist hiervon Vor¬

merkung zu machen .

Nr . 65771 . 6 .V . Die Mecklenburgische Südbahn ist
in den Verein Deutscher Eiscnbahnverwaltungen ausgenom¬
men worden und wird daselbst durch die Centralverwaltung

für Sekundärbahncn (H . Dachstein iu Berlin ) vertreten .

Berichtigung .

Im VerordnungS - Blatt Nr . 49 , Bekanntmachung
62945 . 8 -, Seite 173 , Spalte 1 , Zeile 8 v . u . steht z . R .

( zur Rückseite) statt ( zur Nückre i s c) .
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